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Merſeburgiſehe Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Zwoölfter Jahrgang. Mittwoch den 28. November.

Bekanntmachung.
Es ſollen ſämmtliche, bei der unterzeichneten Behörde vorkommende Buchbinderarbei-

ten, mit Einſchluß des Heftens und Bindens der Acten, im Wege der Submiſſion vom
Erſten Januar 1839 ab aufs Neue verdungen werden.

Diejenigen Buchbinder hieſigen Orts, welche auf dieſes Geſchaft einzugehen geneigt
ſind werden daher hierdurch aufgefordert, die demſelben zum Grunde zu legenden Be-
dingungen bei der hieſigen Regierungs Kanzlei Inſpection einzuſehen und das Formular
zu der Submiſſion über die gewöhnlichen Buchbinderarbeiten in Empfang zu nehmen,
welches ſie demnächſt mit den von ihnen anzubietenden Preiſen auszufüllen und unter
Angabe des Betrages der fixen monatlichen Remuneration, den ſie fur das Heften und
Binden der Acten verlangen, ohnfehlbar bis zum Funfzehnten December d. J. bei uns
einzureichen haben.

Auf ſpater eingehende Gebote wird nicht geruckſichtigt; auch bleibt die freie Auswahl
unter den Concurrenten mit Beruckſichtigung ihrer Sicherheit, Geſchicklichkeit und Zuver
laäſſigkeit vorbehalten.

Merſeburg, den 24. November 1838.

Königl. Preuß. Regierung.
Verordnungen und Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehörde,.

Das Dorf Holzweißig, Bitterfelder Kreiſes, iſt unterm 12. September d. J. von ei-
nem bedeutenden Brandunglück betroffen worden. Nach der mir von dem Herrn Land-
rath von Leipziger mitgetheilten Special- Berechnung haben 18 Einwohner des genannten
Ortes an Gebaäuden und Mobilien (beſonders an Getreide und Heu) einen Schaden von
22,764 Thlr. 27 Sgr. erlitten. Wenn nun auch der Verluſt von 10,919 Thlr. an Ge
baäuden größten Theils durch die Brandkaſſe gedeckt werden wird, ſo iſt doch der übrige
Schade noch ſo bedeutend, daß daraus den Abgebrannten große Bedraängniß entſtehen
muß. Die Mildthätigkeit der Einſaſſen des hieſigen Kreiſes hat ſich ſo vielfach bewährt,
daß ich nicht zweifle, es werden ſich auch fur das oben beſchriebene Brandungluck viele
unter ihnen intereſſiren.

Jch habe daher nicht unterlaſſen wollen, ſie darauf aufmerkſam zu machen, und ihnen
dadurch Gelegenheit zu geben, ſich der Nothleidenden von Holzweißig durch milde Spen
den anzunehmen. Merſeburg, den 23. November 1838.

Der Königliche Landrath Graf von Keller.
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Das Verzeichniß der am 15. October d. J. gezogenen Serien der Seehandlungs-

Praämienſcheine kann im landräthlichen Bureau eingeſehen werden.
Merſeburg, den 25. November 1838.

Der Königliche Landrath Graf v. Keller.

Aus vielfachen Anfragen, welche neuerdings bei mir angebracht worden ſind, habe
ich erſehen, daß den Kreiseinſaſſen die Beſtimmungen des Feuer-Societaäts- Reglements
für das platte Land des Herzogthums Sachſen vom 18. Februar d. J. nicht überall ver
ſtandlich geweſen ſind. Daher ſehe ich mich veranlaßt, Folgendes bekannt zu machen.

1) Die von den Abſchaätzungs-Commiſſionen aufgeſtellten Taxen ſollen blos ergeben,
wie hoch die Gebäude aäußerſten Falles verſichert werden konnen; die Höhe der Ver-
ſicherungsſumme ſelbſt hängt dagegen von dem freien Willen der Gebaudebeſitzer ab, z. B.
kann der, deſſen Wohnhaus auf 800 Thlr. taxirt worden iſt, daſſelbe nur mit 400 Thlr.
und noch geringer verſichern. Dagegen ſteht es ihm nicht zu, eine höhere Verſicherungs-
ſumme als 800 Thlr. (und zwar mit Anrechnung der geſetzlichen Abzuge von 122 oder
25 pr. Ct.) zu verlangen.

2) Da für das Jahr 1839 alle Gebäude in die neue Societät uübergehen, welche der
alten Landes -Societät zugehörten, ſo müſſen ſämmtliche auf dem platten Lande befindli-
chen verſicherungsfähigen Gebäude, mit alleiniger Ausnahme der Königlichen Bauwerke,
in die neue Societät übertragen werden, ſie mögen bisher verſichert geweſen ſeyn, oder
nicht, denn H. 1. Tit. 1. des Mandats vom 10. November 1784 ſchreibt ausdrucklich vor,
daß der damals eingeführten und bis jetzt beſtanden habenden Landes Feuer-Societät
jeder Gebaäudebeſitzer beitreten müſſe.

3) Die ſchon verſichert geweſenen Gebäude gehen nach Maaßgabe der bisherigen Ver-
ſicherungsſumme in das neue Kataſter uber:

a) inſoweit die Taxen höher ausgefallen ſind, als die bisherige Verſicherungsſumme
war, wird dieſe möglichſt unverändert beibehalten werden;

wo die Taxen niedriger zu ſtehen kommen, wird die nach dem neuen Geſetz höchſte
zulaſſige Verſicherungsſumme in das neue Kataſter eingetragen;

c) eben ſo wird die nach der Taxe höchſte zulaſſige Verſicherungsſumme fur die Gebaände,
welche noch nicht in der alten Landes -Societaät verſichert waren vorlaäufig in das
Kataſter aufgenommen werden; den betr. Gebaudebeſitzern ſteht es jedoch frei, vor
dem 1. Januar 1839 eine geringere Verſicherung bei mir anzumelden.

4) Solche Gebanudebeſitzer, welche ſich mit den ihnen bekannt gemachten Taxen, weil
ſie ihrer Anſicht nach zu niedrig ſind, nicht beruhigen wollen, muſſen binnen 10 Tagen
nach der Bekanntmachung auf eine neue Abſchätzung bei dem Herrn General-Feuer-So-
eietaäts- Director von Helldorf auf Bedra antragen, widrigenfalls ſie ihr Recht auf Er-
höhung der Taxe verlieren.

Die Koſten der Reviſion, zu welcher ein Baubeamter gezogen werden muß, fallen
nur dann dem Gebaäudebeſitzer zur Laſt, wenn die erſte Taxe fur angemeſſen erachtet wird.

5) Wegen angeblich zu hohen Taxen hat kein Gebäudebeſitzer Grund zu recurriren,
weil es ihm freiſtehet, ſo niedrig als er es ſeinem Jntereſſe nach für gut findet, zu verſichern.

6) Haben alle Gebändebeſitzer des platten Landes mir binnen 4 Wochen anzuzeigen,
wie hoch ſie event in anderen Feuer-Societaten als der Landes-Societät ihre für den
neuen Verband beitrittspflichtigen Gebäude verſichert haben und mache ich in dieſer Be
ziehung auf die im H. 11. des Reglements vom 18. Februar e. vorgeſchriebenen Strafen

aufmerkſam. tDen Ortsrichtern mache ich es zur beſondern Pflicht, dieſe Bekanntmachung bei ver-
ſammelter Gemeinde vorzuleſen.

Merſeburg, den 26. November 1838.
Der Kreis Feuer -Societäts-Director, Landrath Graf v. Keller.



Die Kleinkinder-Bewahranſtalt
betreffend.

Nahe am Schluſſe des zweiten Jahres ſeit
Eröffnung der hieſigen Bewahranſtalt für
kleine Kinder am 1. December 1836, fuühlt der
Unterzeichnete ſich verpflichtet, im Namen und
Auftrage des Vereines zur Leitung derſelben,
den geehrten Mitburgern dieſer Stadt und
allen Freunden und Beförderern der genann-
ten Anſtalt hierdurch ergebenſt mitzutheilen,
wie es bis jetzt um dieſelbe ſteht, und was
fur ſie weiterhin zu thun und zu hoffen iſt.

Bekanntlich iſt, nach Auflöſung des Deut-
ſchen Hauſes als einer geſchloſſenen Waiſen-
Erziehungsanſtalt, das Grundſtuck, in wel-
chem die Kleinkinder-Bewahrſchule ihr Local
gefunden hatte, Eigenthum der hieſigen Stadt
geworden. Die Hoffnung, daß auf dieſe
Weiſe die Bewahrſchule nicht in die Verlegen-
heit kommen wuürde, ſich nach einem andern
Locale umſehen zu muſſen, iſt auf die erwünſch-
teſte Weiſe in Erfuüllung gegangen. Der fru-
her mit dem Vorſtande des Deutſchen Hauſes
ab geſchloſſene Miethcontract iſt von Einem
Wohllöblichen Magiſtrate mit entgegenkom-
mender Bereitwilligkeit, weſentlich unter den-
ſelben Bedingungen, erneuert worden, und
für das aäußere Fortbeſtehen unſerer Anſtalt iſt
ſonach von dieſer Seite, genügend geſorgt.

Auch in Hinſicht auf ihre innere Einrichtung
wird fortgefahren zu thun, was die Umſtande
geſtatten. Bei dem Perſonale der Pſfleger
und Pflegerinnen iſt noch keine Veränderung
nöthig geworden. Der geehrte Frauenverein
hat ſeine vielſeitige Theilnahme an unſerer
Anſtalt ununterbrochen bethätigt. Die Auf-
gabe in Betreff der unmittelbaren Wartung
und Erziehung der Kinder iſt zwar in dem
laufenden Jahre ſchwerer zu löſen geweſen,
als vorher. Denn während des Sommers
war die Zahl der gleichzeitig anweſenden Kin-
der bis gegen 90 geſtiegen, und noch jetzt ſind
deren täglich 60 und mehr in dem Locale bei-
ſammen. Es iſt ſehr ſchwer, hier das zu lei-
ſten, was von einer guten häuslichen Erziehung
mit Recht gefordert wird.
ten das Ziel im Auge, und ſuchen uns bera-
thend und leitend, demſelben zu nähern, ſo
viel uns möglich iſt. Und täuſchen wir uns
nicht ganz, ſo iſt denn doch zeither, unter Got-
tes Beiſtande, mancher Verwoöhnung bei un-
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Jndeſſen wir hal-

ſern Kindern Einhalt gethan, manche gute
Sitte bei ihnen einheimiſch geworden, und
manches geſchehen zur Befeſtigung ihrer Ge-
ſundheit ſowohl, als zur Vorbereitung auf
die Jahre des eigentlichen Schulunterrichts,
mit deren Eintritt ſie die Bewahrſchule ver
laſſen.

Helfe Gott, daß die Anſtalt Beſtand be-
halte, ſo wird auch ihre innere Vervollkomm-
nung nicht dahinten bleiben! Die diesjahri-
gen laufenden Beiträge unſrer Mitbürger
haben die Bedürfniſſe, ungeachtet der neuer-
dings geſtiegenen Preiſe der Lebensmittel, doch
noch gedeckt in den erſten Monaten des nach-
ſten Jahres wird daruüber, wie bereits fur
das vergangene Jahr im 20. Stucke dieſer
Blätter l. J. geſchehen, Rechenſchaft abgelegt
werden. Allerdings iſt das Fortbeſtehen der
Anſtalt noch ganz auf die unverminderte Fort-
dauer jener Beitrage gegrundet. Aber Keiner
von uns zweifelt daran, daß dieſelben uns
auch in den folgenden Jahren zufließen wer-
den, wie bisher. Und ſo ſey denn die Klein-
kinder-Bewahranſtalt dem Edelſinne, der
Mildthätigkeit und dem Vertrauen eines Je
den, welchem der Endzweck ihres Daſeyns
theuer iſt, hiermit von neuem empfohlen!

Merſeburg, den 19. November 1838.
Jm Auftrag des Vereines c.

W eeiſ.
Die edle Furſtin.

Eine Fuürſtin in den Rheingegenden, das
iſt nämlich eine wahre Begebenheit lieber Le-
ſer, ging unlangſt mit ihrer Hofdame auf das
Feld ſpazieren. Am Wege ſaß ein armes von
Kummer und Elend gebeugtes Weib, mit ei-
nem Saäugling im Schooße. Die Fürſtin blieb
mitleidig ſtehen und ſagte: „Euer Kind iſt
wohl krank?“ „Ach,“ verſetzte die arme Frau,

der kleine Wurm iſt am Verſchmachten, die
Nahrung in meinen Bruſten iſt vertrocknet,
denn ich habe ſeit zwei Tagen nichts gegeſſen,
als ein Stuckchen duürres Brod.“ Die Hof-
dame langte auf den Wink der Furſtin ein
Goldſtuck hervor und gab es der unglücklichen
Mutter. Dieſe aber weinte und ſagte: „Wenn
es doch ſchnell zu Milch wurde!“ Dieſes Wort
traf das Herz der edlen Fuürſtin. Sie hatte
zu Hauſe auch einen Säugling, den ſie ſelbſtſtillte. Sie ſetzte ſich alſo neben das arme
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Weib auf den grünen Raſen, nahm ihr das

vom Schooße und legte es an ihre Bruſt.
Wer hätte nicht in dieſem Augenblicke die arme

Mutter ſehen mögen, und die edle Furſtin
und wohl auch, wenn man ſo etwas ſehen
könnte, den Engel, der neben ihr ſtand und
ihren Namen aufzeichnete in ſein demantenes
Buch! Es war eine deutſche Furſtin.

Auch unterm Purpurkleide
Und furſtlichem Geſchmeide
Schlug hier fur fremden Schmerz
Ein fuhlend Mutterherz!

Aus einem alten Buche.
Als man von der ſpaniſchen Jnquiſition

und deren Einführung redete, ſagte ein vor-
nehmer Mann: Sie werden wohl Heuchler
machen. Gott aber allein kann fromme Chri-
ſten machen!

Ein frommer Mann, der ſtets einen Hund
mit ſich laufen hatte, ward gefragt, warum
er den Hund ſtets bei ſich hätte? Der gab dieſe
weiſe Antwort: dieweil der Menſchen Untreue
ſo groß iſt, freue ich mich, daß ich doch noch
ein treu Thier um mich habe!

Einen Soldaten ward verwieſen, daß er
geflohen und den Ruücken gewandt hatte. Der
entſchuldigt ſich alſo: Sein Rucken ware har-
ter und hatte mehr Bein, als ſein Bauch wer
bleibe, könne nicht wieder fechten.

Sehnen und Hoffen.
Wenn wir an den Grabern ſtehen

Der Geliebten der Geſpielen,
Fuhlen wir ein mildes Wehen
Unſre heiße Wange kühlen,
Und ein Licht, ein heller Strahl,
Leuchtet in dem Schauerthal.

Todeswehen, Grabesluft,
Erde, ſind es deine Bande,
Oder kamſt du Lebensluft,
Von dem fernen, ſel'gen Strande,
Winkeſt du von druben her
Holdes Licht uns uber's Meer?

Sehnen kann von Hoffen nicht,
Himmel nicht von Erde laſſen,
Was die Sehnſucht ſich verſpricht
Mag die Hoffnung fröhlich faſſen
Himmel neigt ſich gern herab,
Zu den Thranen, zu dem Grab.

Winter ſlieht und Fruhling naht;
Scheuch' den Traum, du mußt erwachen,

Bluthen ſchmücken ſchon den Pfad,
Und am Ufer harrt ein Nachen;
Steig' hinein mit glaub'gem Sinn,
Schau' nach jenem Ufer hin.

Eines Lebens Athem weht
Durch der Schöpfung weite Raäume,
Eines Gottes Ruf ergeht
An die Menſchen, Sterne, Baäume,
Halte dran in Lieb' und Treu,
Einſt wird alles jung und neu.

Der die Lieb' in unſrer Bruſt
Und die Flammen all entzundet,
Hat der holden, regen Luſt
Auch den ew'gen Troſt verkündet
Kling', o ſuüße Botſchaft, fort,
Leben iſt ſo hier als dort.

Pflanzt es auf die Graber hin
Unſrer Hoffnung Siegeszeichen,
Daß der Lebens Königin
Alle Todesſchauer weichen
Ueber Schmerz, und Grab und Zeit
Heb' uns hoch, Unſterblichkeit.

Fur jung und alt.
Der beruühmte wurtembergiſche Hofrath

Dr. Georg Steinbeck zu Stuttgart erzählt in
ſeiner Lebensbeſchreibung folgenden Zug aus
ſeiner Jugendgeſchichte.

Der etwa funfzehnjahrige Jüngling war
verleitet worden, ein Billard zu beſuchen, und
mit andern ſeines Alters um Geld zu ſpielen.
Georg hatte Geſchickund war daher gemeinig-
lich der Gewinnende. Dies kam zur Kennt-
niß der Mutter, und ſie ſtand nicht an, ſo
ſauer es ihr auch ankommen mußte, um dem

Sohne eine eindringliche Lection zu geben,
ſelbſt in das Billardzimmer zu treten, wo
Georg gerade im Spiele begriffen war. Jhre
Erſcheinung im Gaſthofe erregte nicht wenig
Aufſehen bei den Anweſenden. Georg folgte
natürlich ſogleich beſchamt und beſtürzt der
Mutter, und als er im Hauſe auf dem Zimmer
war, wurde ſich nicht lange mit Vorwurfen
und Vorſtellungen aufgehalten, ſondern er
mußte die muütterliche Hand fuühlen. Wenig
gewöhnt an ſolche Ausbruche aälterlicher Ge-
walt, deren erſich'nur aus ſeiner fruhen Kna-
benzeit und ſparſam erinnern konnte, erkannte
er doch darin nur die Liebe der Mutter. Jhre
Erſcheinung im Billardzimmer, wo ſie ganz
ſtumm geblieben war, hatte ihn erſchüttert und
mit dem tiefen Gefühl ſeines Unrechts erfüllt,
und er küßte mit kindlicher Pietat die Hand,
die ihn zuchtigte, und bat nur, daß ſie ihn nie
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wieder ſobehandeln, ſondern ihm ſagen mochte,
wenn er fehle. Die Mutter aber meinte, es
ſey heilſam, daß der junge Herr worauf
ſie einen beſondern Accent legte fühle, daß
er nurein Junge ſey, und daßerſich nicht an-
maßen muſſe, was nur erwachſenen und ſelbſt-
ſtaändigen Mannern zukomme denen Spiel-
hauſer zu beſuchen denn auch nicht zur beſon-
dern Ehre gereiche!

Was wir im gewöhnlichen Leben eine Stern-
ſchnuppe nennen, halten die Araber fur einen
Pfeil, der von dem Allmachtigen nach einem
böſen Geiſte geſchleudert werde, und wenn
ſie einen ſolchen Pfeil ſehen, rufen ſie aus:
Möge Gott den Feind des Glaubens durch-
bohren!

Chara d e.
Die Erſte wunſchen wir zu ſeyn,

Wenn wir erleiden Sorgenpein;
Doch halten wir die Zweite rein,
Stellt bald ſich auch das Ganze ein.

Auflöſung des Räthſels im vorigen Stuck:
Welle (des Meeres), Elle.

Sonntag den 2. Decbr., predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachm. Hr. Cand. Findeis. aStadtkirche: Vorm. Hr. Senior Heydenreich;
Nachm. Hr. Diaconus Schellbach.

Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Getrauet: der Regen- und Sonnen-

ſchirmFabrikant Ledig mit C. Lange von hier.
Stadt. Geboren: dem Schloſſermeiſter Sippel

eine Tochter dem Königl. Poſtſecretair Ritze ein Sohn
(todtgeb.); dem Schenkwirth und Beſitzer des alten
Schützenhauſes Hoöpfner eine Tochter Getrauet:
der Fabrikarbeiter Sack mit Jgfr. M. M. Fauſt vom
hieſigen Neumarkt. Geſtorben: der Schloſſermſtr.
Frauenheim sen., im 70ſten Jahre; die jungſte Tochter
des Fabrikarbeiters Leonhardt, 10 Wochen alt; der jüngſte
Sohn des Chirurg Kerſten, im 2ten Jahre.

Neumarkt. Vacat.
Altenburg. Geboren: dem Konigl. Preuß.

Regierungs und Forſtrath von Drabitius ein Sohn
dem Beutlermeiſter Schubach ein Sohn.

Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſar. ſp. ſEhlr. ar. pf. Thlr. ſgr. p. Ehlr. ſar. v.Weizen 2 17 6 z 2 t 74 bis 4 19Roggen 28 bis 2 10 Hafer 25 bis 127 6

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.(972)

J

2

x

Mit Bezugnahme auf die von uns am 30. November v. J. erlaſſene Bekanntmachung,
bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß auch fur dieſes Jahr und die fol-
genden Jahre von den hieſigen Materialwaaren- und Tabakshaändlern einſtimmig Nach-
ſtehendes beſchloſſen worden iſt:

1) Alle Weihnachts Geſchenke der Materialwaaren- und Tabakshaändler an ihre Abkäu-
fer, deren Dienſtboten und an andere zum Einkaufe oder zur Abholung der Waaren
beauftragte Perſonen, es mögen dieſe Geſchenke in Gelde, in Waaren oder in an-
dern Gegenſtanden beſtehen, ſind und bleiben abgeſchafft. Auch iſt es nicht ge-
ſtattet, Waaren unter dem Einkaufspreiſe zu verabreichen.

2) Jeder welcher dieſem Uebereinkommen entgegen handelt, unterwirft ſich und zwar
fur jeden einzelnen Contraventionsfall einer Conventionalſtrafe von Zehn Thalern

3) Jeder Principal iſt fur die Uebertretungsfalle ſeiner EKhefrau und Kinder und der
bei ihm in Dienſten oder in der Lehre ſtehenden Perſonen verantwortlich.

4) Der Denunciant, welcher eine Uebertretung dieſes Beſchluſſes durch glaubwürdige
Zeugen nachzuweiſen vermag, erhält die Hälfte jener Strafe mit 5 Thalern. Die
andere Halfte iſt der hieſigen Armenkaſſe überwieſen worden.

Perſonen, welche Weihnachts Geſchenke verlangen oder wohl gar mit Ungeſtüm for-
dern ſollten und Aeltern, deren unmuündige Kinder auf ihr Geheiß oder mit ihrer Zulaf-
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ſung daſſelbe thun, werden von uns zur Verantwörtung gezogen und als Bettkler beſtraft
werden. Merſeburg, den 17. November 1838.

O e r Mag ſt rrat.
o un Bekanntmachung. Nachſtehende Beſtimmungen der hieſigen Straßen-

rdnung
23. Bei ſtarkem Winterfroſte ſowohl, als bei entſtandenem Thauwetter muß das

Gerinne vor den Häuſern von den Hauseigenthumern oder deren Stellvertretern
aufgeeiſet und das aufgehauene Eis weggeſchafft werden.

0. 24. Bei eintretender Glatte muß jeder Hauseigenthumer ſofort Aſche, Sand oder
Sägeſpähne langs ſeines Hauſes auf den Burgerſteig ſtreüen.

H. 25. Das Fahren der Kinder und andrer Perſonen in der Stadt mittelſt Handſchlit-
ten von Anhöhen herab iſt, eben ſo wie das Zſchuſcheln oder Glandern an Orten,
die zur Paſſage dienen, verboten.

9. 39. Das Fahren mit Schlitten ohne Schellengeläute iſt allen hieſigen Einwohnern
verboten. Auswartige dürfen nur im Schritt durch die Stadt fahren, wenn die
Pferde kein Schellengelääute haben.

werden hierdurch in Erinnerung gebracht.
Wir hoffen, daß man durch die pünktliche Befolgung dieſer Vorſchriften uns der Un-

annehmlichkeit überheben werde, die feſtgeſetzten Strafen eintreten laſſen zu müſſen.
Merſeburg den 22. November 1838. e

D. e r Mag g ſt p. t
(981) Bekanntmachung. Wir ſind vor einiger Zeit in den Beſitz eines Morſers

von Meſſing und einer dazu gehörigen Keule gelangt. Es wurden dieſe Gegenſtände auf
einem, in der Nähe hieſiger Stadt gelegenen Kartoffelfelde, wo ſie mit etwas Erde uüber-
ſchuüttet waren, im Monat Mai d. J. gefunden.

Wir fordern den bis jetzt noch nicht ermittelten Eigenthuümer jener, wahrſcheinlich
entwendeten Gegenſtände hierdurch auf, ſich im hieſigen PolizeiBureau ſchleunigſt zu
melden. Merſeburg den 24. November 1838.

Der Mag t ſt r a t.e !c07m(982) Bekanntmachung. Es iſt am 21. d. M. eine mit rothem Leder eingebuu-
dene Brieftaſche, worin

1) der dem Einwohner Staude in Ockendorf zum Aufkauf von Getreide und
Vieh von der hieſigen Königlichen Regierung fur dieſes Jahr ertheilte Gewer-
beſchein, und 2) 23 Thaler in Preußiſchen Kaſſenanweiſungen, à 1 Thaler,

ſich befanden, in hieſiger Stadt verloren worden.
Bemerkend, daß der Gewerbeſchein in der Hand jeder andern Perſon, als der des

Staude, ungultig iſt, fordern wir den Finder auf, die gefundenen Gegenſtände im hie-
ſigen PolizeiBureau ſchleunigſt abzuliefern. Merſeburg, den 24. November 1838.

D e r Mia g iſt p. d. t.
(989) Korbweiden- Verpachtung. Die Benutzung der Korbweiden auf dem

Pfingſtanger ſoll auf drei Jahre von 1839 ab verpachtet werden zur Abgabe der Pacht-
ebote iſt

Donnerstag, der 6. December d. J., Vormittags 11 Uhr,
vor uns an Magiſtratsſtelle zum Termin anberaumt.

Merſeburg, den 26. November 1838.

D e r Mag t ſt ra t.
(986) Bekanntmachung.Als in dem vergangenen Winter dieſes Jahres die uns zu Gebote ſtehenden Mittel
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nicht mehr ausreichten, den vielfachen, dringenden Bedürfniſſen der Armen unſrer Gefammt-
Stadt wenigſtens zum größeren Theile abzuhelfen und dem immer weiter greifenden Un
gemache, welches die anhaltende Strenge der Witterung in vielen durftigen Familien her-
vorbrachte, zu begegnen, da wendeten wir uns vertrauensvoll mit der Bitte um eine außer
ordentliche Beihuülfe an unſre beguüterteren Mitbürger und unfre Erwartung bereitwilli
ger, mildthätiger Unterſtuützung täuſchte uns nicht.

Eine ſchleunigſt veranſtaltete Einſammlung freiwilliger Beiträge ergab die be zutende

Geldſumme von 331 Thlr. 19 Sgr. 6 Pf., als w296 Thlr. 19 Sgr. 6 Pf. von den Einwohnern
25S von Königl. Hochlöbl. Regierung
10 von dem Frauenverein.Wir beeilten uns, hiervon die fur Viele kaum mehr zu erſchwingenden, dringendſten

Winterbedurfniſſe anzuſchaffen, und wir richteten dabei unſre Aufmerkſamkeit beſonders
auch auf die ſtillen Hausarmen deren Lage in ſolchen Zeiten oft noch drückender iſt, als
die Lage derer, welche regelmäßige Unterſtutzungen auf öffentliche Koſten erhalten.

Auch jetzt wieder mahnt uns die, weit fruüher, als im vorigen Jahre eingetretene,
ſtrenge Witterung und noch mehr der geſteigerte Preis der erſten Lebensbedürfniſſe, ſo
wie die immer wachſende Zahl der Verarmten auf außerordentliche Hülfsmittel zur Stil-
lung der dringendſten Noth im Gebiete der Hulfloſigkeit unſer Augenmerk zu richten.

Die ſchon zu Anfange des ſich bald ſchließenden Jahres zu unſern werthen Mitbür-
gern gefaßte und ſo uberraſchend ſchön befriedigte Hoffnung ermuthigt uns, abermals mit
der herzlichen Bitte um außerordentliche Unterſtützungen hervorzutreten.

Wir werden in Kurzem unter den begüterteren Bewohnern unſrer Stadt eine Samm-
lung freiwilliger Beiträge veranſtalten, wodurch wir in den Stand geſetzt zu werden
hoffen, die Lücke einigermaaßen auszufullen, welche bei Linderung ungewöhnlichen Noth-
ſtandes durch die uns ſonſt zu Gebote ſtehenden gewöhnlichen Mittel bleibt.

Außer Geldbeitragen werden wir auch recht gern Kleidungsſtucke, Naturalien u. ſ. w.
annehmen, welche die Mildthatigkeit unſrer Mitburger zum Beſten der Armen darzubrin-
gen bereit ſeyn durfte. Wenig iſt viel fur den, dem es an Allem gebricht.

Wie das Herz und die Pflicht zu thätiger Hülfe mahnt, ſo mahnt auch die Zeit und
die vielſeitig zu befurchtende drückende Noth, wenn namentlich der herannahende Winter
mit derſelben Strenge auftreten ſollte, als ſeine erſten, frühen Vorboten.

Darum können wir aber auch im Vertrauen auf die, bei dringenden Fällen immer ſo
rühmlich hervorgetretene, Menſchenfreundlichkeit unſrer wohlhabenderen Mitburger den
Nothleidenden unſrer Stadt die erfreuliche Hoffnung auf zu erwartende hulfreiche Unter-
ſtützung machen. Doch möge auch von einem Jeden, welcher um ſeiner durftigen Ver-
hältniſſe willen Anſprüche auf ſolche Unterſtützung machen zu dürfen glaubt, mit unerläß-
licher Billigkeit beherzigt werden daß nur wahre Noth und eigentliche Huülfsun-
fähigkeit berückſichtigt werden kann und daß die reichſten Hulfsquellen bald verſiegen
würden, wenn unbegründete und unbeſcheidne Anſprüche an die öffentlichen Unterſtützungs
anſtalten gemacht würden.

Wer ſich mit Gottes Hülfe ſelbſt verſorgen kann, der muß fremde Hülfe nicht in An
ſpruch nehmen, denn er erniedrigt ſich dadurch ſelbſt, er verſuündigt ſich himmelſchreiend
an den Hülfloſeren, er ſchwächt die bereitwilligſte Liebe der Hulfreichen und verdient,
wozu auch wir dann ſchreiten müſſen und werden, die entſchiedenſte Zuruckweiſung.

Merſeburg den 23. November 1838. e
t Die Armen- Deputation des Magiſtrats.
(585)). Nothwendiger Verkauf.

Gerichts-Commiſſion zu Schkeuditz.
Folgende, dem Daniel Wilde in Cursdorf zugehörige Grundſtücke, als
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4) ein Haus ſammt Hof, Scheune, Ställen und Garten und eine pertinentialiter dazu

gehörigen halbe Hufe Feld;
2) eine dreiartige halbe Hufe Feld, einſchließlich einer Pflaumenanlage;
3) zwei dreiartige Hufen Feldes;
4) drei wuſte Höfe und 4 Gemeindetheile in Cursdorfer Flur;
5) zwei Wieſen in Schkeuditzer Flur im Oelſte,

auf 54 3. Thlr. 17 Sgr. 6 Pf. abgeſchätzt, ſollen zu Folge der in der Regiſtratur einzu
ſehenden Taxe und Hypothekenſcheine auf

den 30. Januar 1839, Nachmittags 4 Uhr,
in Cursdorf in dem Gute ſelbſt dergeſtalt ſubhaſtiret werden, daß der Erſteher verpflichtet
iſt, an Statt der durch die Separation abgekommenen, die in Folge der letztern uberwie
ſenen neuen Feldplane nach Maaßgabe des von der Königl. General -Commiſſion zu er
richtenden Receſſes zu übernehmen.

Alle unbekannte Realpraätendenten werden zugleich aufgefordert, ſich bei Vermeidung
der Präcluſion mit ihren Anſprüchen ſpateſtens in dieſem Termine zu melden.

(984) Auction. Jm Auftrag des hieſigen Königlichen Land und Stadtgericht
ſollen vom Unterzeichneten

den 14. December er. von 9 Uhr des Vormittags an,
auf dem Rathskeller hierſelbſt nachverzeichnete, im Wege der Execution abgepfändete,
Quantitaten Wein und Arak, als:

1 Ohm und 1 Anker Bodenheimer, 1 Ohm Eſchendorfer, 242 Flaſchen theils
Laubenheimer, theils Würzburger, Nierenſteiner, Bocksbeutel, Forſter, Rothwein
und Haut-Sauternes, und 11 Flaſchen Argk,

gegen ſofortige Zahlung, an den Meiſtbietenden verkauft werden.
Merſeburg den 25. November 1838.

Der hierzu verordnete Auctions-Commiſſar Nagel.
(979) Auction. Den 10. December d. J. ſollen in der Frau Baumannſchen

Wohnung hier nachfolgende Gegenſtände gegen gleich baare Bezahlung verſteigert werden:

1) 2 Pferde; 11) 2 Ernteleitern;2) 2 Wagen mit Ketten, ſämmtlich gut;
3) 2 Ackerpfkuge, ganz gut;
4) 3 Eggen, eine ein und eine zweiſpannig;
5) 1 Eggeſchlitten;
6) 1 Walze;
7) 1 Kntſche mit Gabel und Deichſel;
8) Kutſchzeug hierzu, ein und zweiſpannig;

12) 2 Ernteketten;
13) 2 Paar Stutzen dazu;
14) 2 Ziehkummete mit Ketten;
15) 1 zweiſpaänniger Schlitten;
16) 1 große Schlittenpeitſche
17) 1 große Wagenwinde;
18) 2 Paar Deichſelketten

9) 1 Reitſattel;
10) 1 Schuttkarren;

Lutzen, den 22. November 1838. n
(0789) Auction. Auf kunftigen 7. December, Vormittags 9 Uhr, ſollen durch mich

auf dem Rittergute Zörbitz bei Weißenfels, mehrere Mobilien und Wirthſchaftsſachen von
dem früheren dawohnenden Hr. Oekonomie- Amtmann Schröder, meiſtbietend gegen gleich
baare Zahlung verkauft werden. Es befinden ſich hierunter mehrere Schreib- und Tiſch-
kommoden, ſo wie Tiſche und Schranke jeder Art, auch wird ein noch ganz gutes Forte-
piano, eine ganz dauerhafte zweiſpannige Droſchke und ein Schlitten, ein- und zwei-
ſpannig zu fahren, mit verkauft.

Dehlitz a. d. S., den 24. November 4838.

19) 1 Paar Kutſchhalten.

Wegner.
h 4

(Hierzu eine Beilage.)
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